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Gemeinde Manhagen B-Plan Nr. 3 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 
Abs. 2 BauGB) 
Hier: Mit dem Fernstraßen-Bundesamt abgestimmte Stellungahme 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Niederlassung Nord, der Autobahn GmbH des Bundes, nimmt zu dem uns einge-
reichten Vorhaben wie folgt Stellung: 

 

Auflagen und Hinweise des Fernstraßen-Bundesamtes 

Geplant ist die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 3 in der Gemeinde Manhagen mit 
dem Ziel Baurecht für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage inkl. Grün- und landwirt-
schaftlicher Fläche auf insgesamt 56,2 ha zu schaffen. Der Geltungsbereich grenzt un-
mittelbar östlich an die Bundesautobahn (BAB) 1 an und liegt zum Teil innerhalb der 
Anbauverbots- (40 m vom befestigten Rand der Fahrbahn der BAB) und der Anbaube-
schränkungszone (100 m vom befestigten Rand der Fahrbahn der BAB).  Gemäß Bun-
desverkehrswegeplan 2030 sind für den Abschnitt der BAB 1 keine Ausbauplanungen 
vorhanden. 

Die Anbaubeschränkungs- und Anbauverbotszone sind im Bebauungsplan dargestellt. 

Allgemein weisen wir darauf hin, dass zum 29.12.2023 das Gesetz zur Beschleunigung 
von Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2021/1187 über die Straffung von Maßnahmen zur rascheren Verwirklichung des trans-
europäischen Verkehrsnetzes in Kraft getreten ist. Dieses Gesetz beinhaltet unter dem 
Artikel 1 die Änderung des Bundesfernstraßengesetzes, so auch des § 9 FStrG - Anbau-
recht. 

Die 40 m-Anbauverbotszone sowie die 100 m-Anbaubeschränkungszone an der BAB 1 
sind in den Planzeichnungen enthalten. Die Legende zur Planzeichnung ist dahingehend 
zu korrigieren, dass für die Anbaubeschränkungszone auf § 9 Abs. 2 Bundesfernstraßen-
gesetz (FStrG) oder für beide Zonen allgemein auf § 9 FStrG hingewiesen wird. 
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Hinweis: Die Abstände gelten nicht nur vom befestigten Fahrbahnrand der BAB, sondern 
auch im Bereich der Zu- und Abfahrt von Rastanlagen. Entlang der Durchfahrtsgassen, 
jedoch nur für die am nächsten liegende Durchfahrtsgasse zur Hauptfahrbahn. 

Allgemein dürfen längs der BAB jegliche Hochbauten, einschließlich Nebenanlagen als 
solche, auch auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche innerhalb der 40 m-Anbau-
verbotszone gemäß § 9 Abs. 1 FStrG nicht errichtet werden. Dies gilt auch für Abgrabun-
gen und Aufschüttungen größeren Umfangs. 

Gemäß § 9 Abs. 2 FStrG bedürfen konkrete Bauvorhaben (auch baurechtlich verfahrens-
freie Vorhaben) der Zustimmung/Genehmigung des Fernstraßen-Bundesamtes, wenn 
sie längs der Bundesautobahnen in einer Entfernung bis zu 100 m und längs der Bun-
desstraßen außerhalb der zur Erschließung der anliegenden Grundstücke bestimmten 
Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 m, gemessen vom äußeren befestigten Rand der 
Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden. 

Für Photovoltaikanlagen gilt seit dem 29.12.2023 der § 9 Abs. 2c FStrG. Gemäß § 9 Abs. 
2c S. 2 FStrG ist das Fernstraßen-Bundesamt im Genehmigungsverfahren für eine Pho-
tovoltaikanlage zu beteiligen, wenn diese Anlage längs einer BAB in Entfernung bis zu 
100 m oder längs einer Bundesstraße außerhalb der zur Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 m, jeweils gemessen vom 
äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, errichtet oder erheblich geändert werden soll. 
Bedarf eine Anlage nach § 9 Abs. 2c S. 1 FStrG keiner Genehmigung, hat der Vorhaben-
träger das Vorhaben vor Baubeginn bei der jeweils zuständigen Behörde nach § 9 Abs. 
2c S. 2 FStrG anzuzeigen. Bei der Genehmigung, der Errichtung und dem Betrieb einer 
solchen Photovoltaikanlage sind gemäß § 9 Abs. 2c S. 4 FStrG einerseits straßenrechtli-
chen Belange wie die Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, etwaige Ausbauabsich-
ten und Maßnahmen der Straßenbaugestaltung zu berücksichtigen. Andererseits sind 
auch die in § 2 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes genannten Belange zu beachten. 

Bitte nehmen Sie daher in die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans den Hin-
weis auf, dass das Fernstraßen-Bundesamt gemäß § 9 Abs. 2c FStrG im Baugenehmi-
gungsverfahren zu beteiligen ist. 

Der Aufprallschutz für abkommende Fahrzeuge gemäß der Richtlinien für passiven 
Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS 2009) muss gewährleistet 
werden. Dies kann unter Berücksichtigung der Höhenunterschiede des Vorhabens zum 
äußeren befestigten Fahrbahnrand der BAB 1 einen Mindestabstand zum Schutz ab-
kommender Fahrzeuge erforderlich machen. 

Die Errichtung von Werbeanlagen ist nach § 9 Abs. 1 und 6 FStrG oder § 9 Abs. 2 i. V. m. 
Abs. 3 FStrG zu beurteilen und bedarf, auch bei temporärer Errichtung im Zuge von Bau-
arbeiten, der Genehmigung oder Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes. Bei der 
Errichtung von Werbeanlagen ist darauf zu achten, dass die Verkehrssicherheit auf der 
Bundesautobahn nicht beeinträchtigt wird. Werbeanlagen, die den Verkehrsteilnehmer 
ablenken können und somit geeignet sind, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 
zu gefährden, dürfen nicht errichtet werden. Hierbei genügt bereits eine abstrakte Ge-
fährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Auf §§ 33, 46 StVO wird verwie-
sen. 

Eine Gefährdung der Verkehrsteilnehmer auf der BAB 1 durch Blendwirkung der geplan-
ten Photovoltaikanlage ist zu verhindern. Dies ist durch ein geeignetes Gutachten oder 
einen anderen wissenschaftlich fundierten Nachweis zu belegen und in Form von ggf. 
notwendigen Blendschutzmaßnahmen umzusetzen. 
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Zur Brandvermeidung und Brandbekämpfung im Falle eines Brandes sind schlüssige 
Ausführungen, ohne gesteigerte Risiken für die straßenrechtlichen Belange (insb. zur 
Zuwegung zu der Anlage über das nachgeordnete Netz), vorzutragen. 

Bezüglich der möglichen Errichtung von Zäunen – insbesondere zur Einfriedung – wird 
auf § 11 Abs. 2 FStrG verwiesen. Danach dürfen Anpflanzungen, Zäune, Stapel, Haufen 
und andere mit dem Grundstück nicht fest verbundene Einrichtungen nicht angelegt 
werden, wenn sie die Verkehrssicherheit (konkret) beeinträchtigen. Soweit sie bereits 
vorhanden sind, haben die Eigentümer ihre Beseitigung zu dulden. 

 

Auflagen und Hinweise der Niederlassung Nord 

Es besteht laut Entwurf im Grenzbereich zur BAB A1 ein Geh- und Fahrrecht für Ver- und 
Entsorgungsträger. Dies ist auch zwingend für die Autobahn GmbH zu gewährleisten. 
Eine rückwärtige Anbindung für den Betriebsdienst, insbesondere da hier auch ein 
Durchlass über das anliegende Grundstück führt (siehe anliegende Anmerkungen Plan-
ausschnitt) wird benötigt.  

Insbesondere ist die rückwärtige Erreichbarkeit zu dem vorhandenen Durchlass bei km 
97,985 ist zu gewährleisten. Die Zugänglichkeit sollte entlang der Grundstücksgrenze in 
einer Breite von 5,00m zur A1 verlaufen und entsprechend für Schwerlastverkehr (Lkw) 
ausgelegt sein bzw. befestigt werden. Eine Erreichbarkeit/ Zugänglichkeit/ Nutzung 
muss jederzeit gegeben sein. Entsprechende Wege- und Nutzungsrechte müssen einge-
räumt werden. 

Des Weiteren ist das Vorhaben gegenüber der BAB A1 an der Grundstücksgrenze durch 
einen festen Metallzaun in einer Höhe von 2m abzugrenzen. 

Das Straßenbegleitgrün entlang der Grundstücksgrenze zur BAB A1 ist regelmäßig durch 
den Antragsteller und auf seine Kosten zurückzuschneiden. 

Der Bau bzw. die Anlegung einer Zufahrt direkt von der BAB A1 ist aus Verkehrssicher-
heitsgründen ausgeschlossen. Die verkehrliche Erschließung hat ausschließlich über das 
untergeordnete Netz und vorhandene Wirtschaftswege zu erfolgen („Sievershagener 
Weg“, Straße „Ortsteil Sievershagen“). Dies gilt auch für Bau-/ Errichtungsphasen. 

 

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft 

Wir bitten bei Neu- und Ersatzbepflanzungen folgende Abstands- und Größenvorgaben 
hinsichtlich der Bäume zu beachten: 

- Mindestabstand von Baumpflanzungen zum äußeren Fahrbahnrand der Bunde-
sautobahn 12,0 m 

- Nur Pflanzung von Bäumen II. Ordnung = Bäume, die eine Höhe von 12,0 m bis 
15,0 m erreichen 

- Bäume I. Ordnung = Bäume > 15,0 bis 20,0 m und größer nur mit entsprechen-
dem Abstand vom Fahrbahnrand 

- Grundsatz: die durchschnittliche natürliche Wuchshöhe einer Baumart = Fall-
höhe = Abstand zum Fahrbahnrand  
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Wir weisen auf folgende Sachverhalte hin: 

1. Durch den Bau, das Bestehen sowie die Nutzung und Unterhaltung des Bauvor-

habens der Photovoltaikanlage dürfen Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs 

auf der BAB nicht beeinträchtigt werden.  

2. Die Anbauverbotszone, sofern betroffen, ist von jeglichen genehmigungsent-

scheidenden Hochbauten freizuhalten. 

3. Im Falle einer Inanspruchnahme der Anbauverbotszone zu Ausbauzwecken der 

BAB sind sämtliche bauliche Anlagen in der Anbauverbotszone, durch den Bau-

herren, entschädigungslos zu entfernen. 

4. Die Bundesrepublik Deutschland ist von Ansprüchen Dritter, die durch die Her-

stellung und Nutzung des Bauvorhabens entstehen oder damit im Zusammen-

hang stehen, freizuhalten.  

5. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Autobahn ist vom Solarparkbetreiber zu 

gewährleisten, dass durch die Anlagen jegliche Blendwirkung für die Verkehrs-

teilnehmenden auf der BAB ausgeschlossen wird. Für Unfälle, die ursächlich 

auch auf eine Blendwirkung zurückzuführen sind, haftet ausschließlich der Be-

treiber des Solarparks. 

6. Es erfolgt kein Schadenersatz, falls Straßenbegleitgrün an Höhe zunimmt und 
eventuell die Photovoltaikanlage durch Schattenwurf etc. negativ beeinflusst. 
Auch ergibt sich hieraus kein Rechtsanspruch für den Antragsteller auf Beseiti-
gung des Bewuchses der Autobahn. 

7. Den Erfordernissen des Brandschutzes ist Rechnung zu tragen.  

Es ist nachzuweisen, dass Stör-/Havariefälle (z.B. Brand) ohne Inanspruch-
nahme der Autobahn oder gesteigerte Risiken für die Autobahn und die Ver-
kehrsteilnehmer bekämpft werden können. 

8. Die Arbeiten an den geplanten Anlagen sind den Regeln der Technik entspre-

chend durchzuführen, und zwar so, dass eine Gefährdung der Sicherheit und 

Leichtigkeit des Verkehrs auf der Autobahn ausgeschlossen ist. 

9. Die Zuwegung zu dem Grundstück des Bauvorhabens hat ausschließlich über 

das nachgeordnete Netz zu erfolgen, eine Zuwegung von oder zur Bundesau-

tobahn ist, auch in der der Zeit der Bauphase, nicht zulässig. 

10. Vom Straßeneigentum der Autobahn aus dürfen keine Arbeiten an der Baumaß-

nahme ausgeführt werden. Auch das Aufstellen von Geräten und Fahrzeugen 

und das Lagern von Baustoffen, Bauteilen, Boden- und Aushubmassen oder 

sonstigen Materialien ist auf Straßeneigentum nicht zulässig. 

11. Die Standsicherheit des Straßenkörpers der BAB und von baulichen Lärmschutz-

maßnahmen (Lärmschutzwände, -wälle) sind seitens des Vorhabenträgers stets 

sicherzustellen. Dieses gilt auch für alle Bauzustände. Bei einer notwendigen 

baubedingten Grundwasserabsenkung ist dies insbesondere zu beachten.  

12. Gegenüber dem Träger der Straßenbaulast für die BAB besteht für das Bauvor-

haben kein Anspruch auf Lärm- und sonstigen Immissionsschutz. Dies gilt auch 

für den Fall der Zunahme des Verkehrsaufkommens.  
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13. Regen- und Schmutzwasser sind nicht in das Entwässerungssystem der Auto-

bahn einzuleiten, dies gilt ebenso für gefördertes Grund- und Oberflächenwas-

ser. Oberflächenwasser darf nicht auf das Gelände der Bundesrepublik Deutsch-

land – Bundesstraßenverwaltung – gelangen. 

14. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Autobahn BAB wird darauf hingewiesen, 

dass durch Betriebsabläufe der Bundesautobahn, insbesondere im Rahmen des 

Winterdienstes durch Gischt aus Wasser und Salz oder durch Pflegearbeiten der 

autobahneigenen Grünstreifen oder der baulichen Lärmschutzanlagen, eine Be-

einträchtigung der Anlagen entstehen kann. Für eventuelle Schäden hierdurch 

übernehmen weder der Straßenbaulastträger, die Autobahn GmbH des Bundes, 

noch das Fernstraßen-Bundesamt eine Haftung.  

15. Entlang der Bundesautobahn sind Wildschutzzäune aufgestellt. Diese sind 
durch den Antragsteller ständig vom Bewuchs freizuhalten. Zum Wildschutz-
zaun der Bundesautobahn ist, zur Sicherstellung einer rückwärtigen Erreichbar-
keit für Wartung und Pflege, ein Arbeitsstreifen von mindestens 5,00 m freizu-
halten. Auf § 3a FStrG wird verwiesen. 

16. Ein Anspruch auf Entfernung von angrenzendem Straßenbegleitgrün besteht 

nicht. 

 

Diese Stellungnahme ist keine Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland, als Träger 

der Straßenbaulast, im Sinne des § 9 Abs. 7 FStrG. Hochbauten und bauliche Anlagen 

bedürfen, innerhalb der Anbaubeschränkungs- bzw. Anbauverbotszone, der Genehmi-

gung bzw. Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes. 

 

 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

  

i.A. Sarah Richter 
Sachbearbeiterin Straßenverwaltung 

i.A. Jörg Heidsieck 
Sachbearbeiter Straßenverwaltung 

¬¬¬ 
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